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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 

Schriftlich erteilter Auftrag am 14. August 2025 von Frau Mag. Beate Holper, 

Heinrichsgasse 4, 1010 Wien, in ihrer Eigenschaft als Masseverwalterin, zur 

Ermittlung des Verkehrswertes des teilausgebauten Dachbodens in 1160 

Wien, Seeböckgasse 43, GST-NR 1790, EZ 1258, Grundbuch 01405 

Ottakring, Bezirksgericht Hernals. 

 

 

2) Zweck 

Das Gutachten wurde von Frau Mag. Beate Holper in Auftrag gegeben zur 

Verkehrswertermittlung des teilausgebauten Dachbodens an gegenständlicher 

Liegenschaft, betreffend die Insolvenz Seeböckgasse 43 Errichtungs GmbH, 

Rechte Wienzeile 21/12, 1040 Wien, FN 470707 t, GZ 3 S 98/25 v, 

Handelsgericht Wien. 

 

 

3) Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der August 2025 festgesetzt. 

 

 

4) Lokalaugenschein 

Der Lokalaugenschein fand am 22.08.2025, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 

15.00 Uhr, statt. 
 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 

 

Sachverständiger:   Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 

 

Uneingeschränkt in Augenschein genommen werden konnten die 

Allgemeinteile, Keller und insbesondere das im Ausbau befindliche 

Dachgeschoss.  

 

Wohnungen der Regelgeschosse sind nicht Gegenstand des 

Gutachtensauftrages. 
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5) Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 

- Lokalaugenschein am 22. August 2025 

- Grundbuchsauszug vom 13.08.2025 

- 1. Auswechslungsplanbescheid 

- Bescheid zum 1. Planwechsel MA 37/16-1766221/2014-140 vom 01. Juli 2021 

- Auszug aus dem digitalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

- Google Earth 

- Wikipedia 

- Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich 2025 

- ImmoNetZT 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  

- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 

 

6) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 

verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 

und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-

Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 

Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind, 

bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 

ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
 

 

7) Bewertungsvoraussetzungen 

Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 

Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 

Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 

werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 

Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 

einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 

Nachbewertung führen. 
 

Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 

Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 

Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 
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Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 

insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 

Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 

und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 

überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung, anlässlich der Befundaufnahme, 

sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 

erkennbar, oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt Brutto inkl. Ust.  
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 

Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 

Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 

entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 

hinausgehenden Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 

oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 

wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen- Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 

Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 

Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 

Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 

vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 

und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 

Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 

Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 

Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 

Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 

 

 
 

Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 

sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 

Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 

Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 
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Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. 

Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 

aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 

ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 

Nachbewertung vor. 

 

8) Haftung des Sachverständigen 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 

Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 

dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-

versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
 

Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 

der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 

sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 

sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 

dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 

dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 

den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 

Rechte geltend machen. 
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9) Sonstiges 

Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 

nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 

abzutreten. 

 

 

10) Unabhängigkeit des Sachverständigen 

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 

1) Grundbuchsauszug vom 13.08.2025 
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2) Lage, Größe und Form des Grundstückes 

Das gegenständliche Grundstück liegt im 16. Wiener Gemeindebezirk, an der 

Ecke Seeböckgasse 43/Seitenberggasse 40. 

 

In der näheren Umgebung befinden sich 3- bis 4-geschossige 

Mehrparteienwohnhäuser, zum Teil aus der Gründerzeit, als auch Neubauten. 
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Das Grundstück in der Seeböckgasse 41 ist eine Baulücke und auf der Vis-à-

Vis-Seite der Seeböckgasse 43 befindet sich das Haus der Barmherzigkeit – 

Pflegekrankenhaus Seeböckgasse. 
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❖ Wikipedia 

 

Lage 

Der Bezirk Ottakring liegt im Westen Wiens, eingebettet zwischen dem 
Lerchenfelder Gürtel und den Wienerwald-Hügeln. Im Norden grenzt Ottakring 
an Hernals, im Osten an die Josefstadt und Neubau und im Süden an 
Rudolfsheim-Fünfhaus und Penzing. 

 

Topographie 

Höchste Erhebung ist mit 449 Metern der Gallitzinberg, auch Wilhelminenberg 
genannt, auf dem die Jubiläumswarte steht. An der Ostschulter des 
Gallitzinbergs entspringt im Liebhartstal der heute kanalisierte Ottakringer 
Bach. Er floss ursprünglich entlang der heutigen Linie Ottakringer-
Straße/Abelegasse/Thaliastraße und erreichte über die Lerchenfelder Straße, 
den Minoritenplatz und den Tiefen Graben den heutigen Donaukanal. 
Ebenfalls am Gallitzinberg liegt der Ursprung des Rosenbachs, der weiter 
durch den Nachbarbezirk Penzing verläuft. Die Bebauung des Bezirkes weist 
große Unterschiede auf. So befindet sich in Gürtelnähe ein dicht bebautes, 
schachbrettartiges Arbeiter- und Angestellten-Wohnviertel, während sich um 
die Vorortelinie Industriebetriebe und Werkstätten angesiedelt haben. Etwas 
höher liegt das Villenviertel mit dem Ottakringer Friedhof, darüber eine 
ausgedehnte Laubwaldzone. 

 

Flächennutzung 

Der Bezirk besteht zu 36,7 % aus Grünflächen, darunter 22 % Wald. 45,4 % 
sind Baufläche, 17,9 % Verkehrsflächen, wobei die Hauptverkehrsachse und 
wichtigste Einkaufsstraße die Thaliastraße ist. Landwirtschaftliche Nutzung 
gibt es mit insgesamt 1,23 % der Bezirksfläche kaum noch. Der ehemals 
bedeutende Weinbau ist fast verschwunden. Weingärten befinden sich nur 
mehr beim Schloss Wilhelminenberg und an der Grenze zu Penzing. 

 

Gewässer 

Durch den sogenannten „Ottakringer Wald“ fließen einige Bäche, darunter der 
Moosgraben und der Rosenbach. Beide münden schließlich in Penzing in den 
Wienfluss. Bei der Otto-König-Warte befindet sich der Jubiläumswarteteich 
und bei der Savoyenstraße, gegenüber dem Schloss Wilhelminenberg, der, 
öffentlich nicht zugängliche, Salvatorteich. 

 

Grünflächen 

 

Das Kongressbad, das mit dem Kongresspark 1928 eröffnet wurde und nach 
dem Wiener Kongress benannt ist 

Der gesamte Westen des 16. Wiener Gemeindebezirks wird vom sogenannten 
„Ottakringer Wald“ eingenommen. Er bedeckt weite Teile des Gallitzinbergs. 
Die zwei bedeutendsten Wiesenflächen im Ottakringer Wald sind die 
Steinbruchwiese und die Kreuzeichenwiese. An der, durch das Waldgebiet 
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führenden, Johann-Staud-Straße befinden sich die zwei Aussichtswarten Otto-
König-Warte und die (auf dem Gallitzinberg befindliche) Jubiläumswarte. 

 

Eine beliebte Parkanlage ist der Yppenpark, mit Yppenplatz und 
Brunnenmarkt in unmittelbarer Umgebung. Eine weitere Parkanlage ist der 
Kongresspark mit dem daneben befindlichen, denkmalgeschützten, Freibad 
Kongressbad. 

 

 

Bezirksteile 

Der Gemeindebezirk besteht aus den Katastralgemeinden Ottakring und 
Neulerchenfeld. Eine weitere Gliederung des Bezirksgebiets besteht in den 
Zählbezirken der amtlichen Statistik, in denen die Zählsprengel des 
Gemeindebezirks[3] zusammengefasst sind. Die zehn Zählbezirke in Ottakring 
sind Neulerchenfeld, Ludo-Hartmann-Platz, Herbststraße-Vorortelinie, Alt-
Ottakring, Wilhelminenstraße, Sandleiten, Joachimsthaler-Platz, 
Wilhelminenspital, Wilhelminenberg und Richard Wagner-Platz. 

 

Im volkstümlichen Verständnis gibt es auch Grätzln mit eigenem Charakter, 
die sich teilweise auch von den Pfarrsprengeln herleiten (siehe Abschnitt 
Religionsgemeinschaften). 

 
 

Das Grundstück ist rechteckig und eben. 
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Die Grundstücksgröße beträgt 453 m². 

 

Darauf befindet sich ein L-förmiger Baukörper, bestehend aus  

 

- Kellergeschoss 

- Erdgeschoss 

- 3 Obergeschossen 

- 2 im Ausbau befindlichen Dachgeschossen 

 

 

 
 

Der Innenhof ist versiegelt. 

 

 
 

 

 

 

 



14 

 

3) Flächenwidmung und Bebauung 
 
Zulässige Bebauung 

GB Gemischtes Baugebiet, Bauklasse III, in geschlossener Bauweise mit 

einer maximalen Trakttiefe von 12,0 m bzw. 14,0 m.  

 

Die verbleibende Innenhoffläche ist als GB GV Gemischtes Baugebiet, 

Geschäftsviertel, Bauklasse I, in geschlossener Bauweise, mit einer 

maximalen Gebäudehöhe von 5,0 m bebaubar, wobei es hinsichtlich der 

Besonderen Bestimmung BB4 lautet: 

 

Auf den mit BB4 bezeichneten und als Bauland/ gemischtes Baugebiet, 

zum Teil Geschäftsviertel gewidmeten Grundflächen darf das Ausmaß der 

bebauten Fläche maximal 80 v. H. des jeweiligen Teiles des Bauplatzes 

betragen. 

 

 
 

 

Bestehende Bebauung: 

L-förmiges Mehrparteienwohnhaus mit einem Restaurant im Erdgeschoss, 

bestehend aus:  

- Kellergeschoss  

- Erdgeschoss 

- 3 Obergeschossen 

- 2 im Ausbau befindlichen Dachgeschossen 
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Nach Fertigstellung des Dachgeschossausbaues ist die max. zulässige 

Bebauung vollumfänglich ausgeschöpft. 

 

 

4) Ver- und Entsorgung 

Heizung: Gasbrennwertthermen im Dachgeschossausbau 

Wasser:  Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Strom:   Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Kanal:  Öffentliches Kanalnetz 

Regenwässer: Öffentliches Kanalnetz 

Telefon:  --- 

TV:   Kabelfernsehen 
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5) Verkehrsverhältnisse 

Die Seeböckgasse verläuft nördlich der Wilhelminenstraße von Ost nach 

West, beginnt bei der Wattgasse und endet bei der Sandleitengasse. 

 

Neu ist allerdings, dass die Seeböckgasse bei der Römergasse für den 

Autoverkehr unterbrochen wurde. 

 

Lediglich für Radfahrer ist in diesem Bereich die Seeböckgasse geöffnet. 

 

Die Seitenberggasse wiederum ist eine Verbindungsstraße von Nord nach 

Süd zwischen der Hernalser Hauptstraße und der Wilhelminenstraße. 

 

 
In der nahegelegenen Wilhelminenstraße verläuft die Straßenbahnlinie 2. 
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Läden des täglichen Bedarfs befinden sich in der Nähe und sind fußläufig 

erreichbar (siehe Karte Mikrolage). 
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6) Lärmkarte  

 

 
 

 

Der Bereich Seeböckgasse/Seitenberggasse hat einen relativ niedrigen 

Lärmpegel von 55 – 65 dB, der nunmehr, auf Grund der Tatsache, dass die 

Seeböckgasse keine Durchzugsstraße mehr ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auch noch sinken wird. 

 

 

7) Verdachtsflächenkataster 

 

Das Grundstück der gegenständlichen Liegenschaft ist im 

Verdachtsflächenkataster nicht verzeichnet. 
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III. BESCHREIBUNG DES BAUWERKS AUF DER 

GEGENSTÄNDLICHEN LIEGENSCHAFT 
 

1) Allgemeine Bestandsbeschreibung 

 

Beim gegenständlichen Objekt handelt es sich um ein Gründerzeithaus aus 

der Bauperiode zwischen 1848 bis 1918 und es kann als klassisches 

Mehrparteienwohnhaus angesehen werden. 

 

Im Gegensatz zu den üblichen Gründerzeithäusern ist die Fassade völlig 

schmucklos und besteht ausschließlich aus einem Dolomitreibputz mit einer 

horizontalen Gesimsegliederung zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. 

Stock. 

 

Die Fenster wurden zwischenzeitlich ebenfalls in mehrteilig gegliederte 

Kunststofffenster mit Isolierverglasung getauscht. 

 

Der Eingang erfolgt in der Seeböckgasse angrenzend an die Liegenschaft 

Seeböckgasse 41. 
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Die anschließende Hauseinfahrt verbindet den Innenhof. 

 

 
 

Von der Hauseinfahrt zweigen Stufen ab zum Niveau des Erdgeschosses. 

 

 
 

In weiterer Folge erfolgt die Erschließung der Geschosse über eine 1/2-

gewendelte Stiege. 
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Im Innenhof wurde ein Aufzug eingebaut, so dass eine Barrierefreiheit im 

Haus gegeben ist. Der Aufzug war jedoch zum Zeitpunkt meines 

Lokalaugenscheins nicht funktionstüchtig oder abgeschaltet. 

 

 
 

In den Regelgeschossen befinden sich Wohneinheiten, das Dachgeschoss ist 

im Ausbau. 

 

Dazu erfolgen nachfolgend nähere Ausführungen. 
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2) Lokalaugenschein 22.08.2025 

 

❖ Innenhof 

Der Innenhof ist vollflächig versiegelt und dient der Aufstellung von 

Müllgefäßen. 

 

Im Innenhof befindet sich auch die barrierefreie Einstiegsstelle in den Aufzug. 

 

Es befinden sich im Innenhof an die Fassade angebaute Stahlbalkone. 
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❖ Fassade 

 

• Straßenfassade 

Die Straßenfassade vom Erdgeschoss bis in das 3. Obergeschoss ist, mit 

Ausnahme einer horizontalen Gesimsegliederung zwischen dem Erdgeschoss 

und dem 1. Obergeschoss, glatt mit kleinen Putzfaschen um die Fenster. 

 

Die straßenseitigen Bestandsfenster sind aus Kunststoff mit Isolierverglasung. 

 

Die Fassade im Erdgeschoss hat Wasserschäden. 

 

Das Dachgesims ist ausladend und augenscheinlich in Ordnung. 

 

 
 

 

• Feuermauer 

An der Grundgrenze Seeböckgasse 21 besteht eine Feuermauer. 

 

Diese ist im Erdgeschoss mit einer Plane verkleidet, im 1. Stock ist diese 

unverputzt, während vom 2. Stock bis einschließlich des 

Dachgeschossgiebels ein neuer Vollwärmeschutzverputz aufgebracht wurde. 

 



24 

 

 
 

 

• Hoffassade 

Die Hoffassade hat einen glatten Dolomitreibputz, die Fenster sind aus 

Kunststoff mit Isolierverglasung. 

 

Auf die Fassadenflächen des Dachgeschossausbaus wird gesondert Bezug 

genommen. 

 

 

❖ Erdgeschoss, 1. – 3. Stock 

Die Hofeinfahrt hat einen Granitfliesenbelag, die Wände und Decken sind 

verputzgemalt mit Zierelementen an der Wand. 

 

Die Außenmauer zur Liegenschaft Seeböckgasse 41 hat im Sockelbereich 

Wasserschäden. 

 

Die Gangflächen im Erdgeschoss sowie im 1. bis 3. Stock haben einen neuen 

Granitfliesenbelag, die Wände und Decken sind gemalt und teilweise 

beschädigt. 

 

Die Stiegen sind Altbestand, ebenso das Geländer und der Holzhandlauf, aber 

ohne erkennbare wesentliche Schäden. 

 

Die Eingangstüren zu den Wohnungen sind neu. 
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❖ Keller 

Der Abgang in den Keller erfolgt über eine 1/2-gewendelte Stiege. 

 

An der Außenwand ist ein Metallhandlauf angebracht. 

 

Das Mauerwerk beim Kellerabgang ist verputzt. 

 

 
 

Im Keller wurde eine neue Betonplatte eingebaut. 

 

Das Ziegelmauerwerk ist unverputzt, die Einlagerungsräume haben 

neuwertige Holzlattentüren. 

 

 
 

Die Steigleitungen sind neu. 
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❖ Dachgeschoss 

• Zugang 

Der Zugang ins 1. Dachgeschoss erfolgt über die alte Dachbodenstiege und 

ist mit einer Blechtüre versperrt. 

 

 
 

 
 

 

• 1. Dachgeschoss 

Das 1. Dachgeschoss befindet sich im Rohbau. 

 

Im 1. Dachgeschoss befindet sich eine Lifteinstiegstelle. 
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Hergestellt wurde die neue Betonverbunddecke, die Außenhülle sowie die 

Decke über dem 1. Dachgeschoss in Form einer Stahlkonstruktion mit 

Vollholzbalken. 

 

Zwischen den Holzbalken befindet sich eine Mineralwolldämmung. 
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Die Schrägdachdeckung erfolgte mittels Eternit-Rhombusschindeln. 

 

 
 

Die Fenster und Türen und Gaupen sind aus Kunststoff mit 3-fach-

Isolierverglasung. 

 

Die straßenseitigen Terrassen, die in die Dachfläche eingeschnitten sind, sind 

isoliert und provisorisch mit einer Plane abgedeckt. 

 

Der Terrassenabfluss ist jedoch nicht funktionstüchtig. 
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Die hofseitigen Terrassen sind isoliert, die Terrassengeländer montiert und die 

Entwässerung ist funktionstüchtig. 

 

Die Innenhofaußenfassade ist mit OSB-Platten verkleidet und der freien 

Bewitterung ausgesetzt, so dass sie bereits einige Wasserschäden hat. 

 

 
 

Neben dem Aufzug befindet sich eine Wasserentnahmestelle. 
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Weitere Haustechnikinstallationen gibt es nicht.  

 

 

• Stiege vom 1. Dachgeschoss – 2. Dachgeschoss 

Zwischen diesen beiden Geschossen wurde eine neue Betonstiege errichtet. 
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• 2. Dachgeschoss 

Die Decke besteht aus OSB-Platten, die Dachkonstruktion ebenfalls aus einer 

Stahlkonstruktion mit Vollholzbalken. 

 

Die Konstruktion ist ungedämmt.  

 

Die Fenster und Türen und Gaupen sind aus Kunststoff mit 3-fach-

Isolierverglasung. 

 

Haustechnikinstallationen gibt es bis dato nicht. 

 

Die geplanten Aufbauten des Dachgeschosses werden noch abgebildet. 
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Die Terrassen sind isoliert, die Geländer montiert. 

 

 
 

Die Schrägdachdeckung erfolgte mittels Eternit-Rhombusschindeln. 
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3) Befundete Baumängel 

 

❖ Baumängel 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurden im Dachgeschoss keine 

wesentlichen optischen Mängel festgestellt. 

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Zuge der weiteren Bauführung eine 

statische Inaugenscheinnahme erforderlich sein wird. 

 

Dies wird bei der Bewertung entsprechend mit einem Abschlag berücksichtigt. 

 

Die bis dato frei bewitterten OSB-Platten werden zum Teil zu tauschen sein. 

 

Das Flachdach über dem 2. Dachgeschoss konnte nicht in Augenschein 

genommen werden. 
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4) Baubescheid MA 37 vom 1. Juli 2021 
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Hinweis: 

 

Der Bau muss binnen einer Frist von 4 Jahren ab Vorlage der vollständigen 

Unterlagen begonnen und innerhalb von weiteren 4 Jahren nach Baubeginn 

fertiggestellt werden. 
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5) Pläne 
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6) Aufbauten 
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7) Topographie 

 

Geplant sind in Summe 7 neue Tops. 

 

Top

1. DG

31 73,81 m² Wohnung

32 67,92 m² Wohnung

33 55,31 m² Wohnung

34 57,35 m² Wohnung

254,39 m²

2. DG

35 62,89 m² Wohnung

36 66,14 m² Wohnung

37 60,70 m² Wohnung

189,73 m²

Gesamt Nutzfläche 444,12 m²

 

 

8) Funktioneller Allgemein - Istzustand 

 

❖ Istzustand 

 

Das Haus ist nach optischen Wahrnehmungen komplett bewohnt. 

 

Der Allgemeinzustand des Hauses ist in Ordnung. 

 

Das Dachgeschoss ist im Rohbau.  

 

 

9) Bautechnischer Allgemein - Istzustand 

 

❖ Istzustand 

Der Allgemeinzustand des Hauses ist in Ordnung. 

 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurden keine offenkundigen oder nur 

kleinere Mängel (Wasserschäden an der Fassade und Innenwand der 

Hofdurchfahrt) festgestellt. 
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IV. BEWERTUNG 

1) Einleitung 

 

Zu bewerten ist ausschließlich das Dachgeschoss. 

 

Bei der Bewertung muss der Sachverständige von folgenden grundsätzlichen 

Überlegungen ausgehen: 

 

Der Verkehrswert definiert sich gemäß § 2, Absatz 2 und Absatz 3 LBG wie 

folgt: 

 

„Der Verkehrswert ist der Preis der Liegenschaft, der bei einer Veräußerung 

der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für Sie erzielt werden 

kann. 

 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner 

Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu 

bleiben.“ 

 

Redlicher Geschäftsverkehr bedeutet, dass sich die am Markt gezahlten 

Preise durch vernünftige rationale Handlungsweisen der Marktakteure gebildet 

haben, wobei die jeweils sinnvollste Alternative realisiert werden soll. 

 

 

Der Verkehrswert des Dachgeschosses wird nach dem Residualwertverfahren 

ermittelt. 

 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der Wert einer 

Liegenschaft, nachdem sie der beabsichtigten Entwicklung unterzogen wurde. 

Dabei ist unter Bedachtnahme auf das Best-Use-Prinzip eine nachhaltige und 

wahrscheinliche Nutzung zugrunde zu legen. 

 

Ausgehend von diesem Wert der fiktiv entwickelten Liegenschaft werden alle 

Kosten, welche während der Entwicklungsmaßnahme anfallen, in Abzug 

gebracht. Die Differenz zwischen dem fiktiven Wert und den Kosten wird als 

Residuum bezeichnet. 

 

Darüber hinaus müssen ein angemessener Erlös für den Projektentwickler 

(sog. Developergewinn), die Vorhaltekosten unter Berücksichtigung der 

Wartezeit bis zur Verwertung der Liegenschaft sowie die 

Grunderwerbsnebenkosten in Abzug gebracht werden. 
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Sonstige wertbeeinflussende Umstände, Barwerte von Rechten oder Lasten 

u.ä. sind ebenfalls noch gesondert zu berücksichtigen. 

 

Alle Berechnungen erfolgen Brutto inkl. USt.  

 

Als Bewertungsstichtag wird der August 2025 festgesetzt. 

 

 

2) Grundlagen 

Für Eigentumswohnungen – Erstbezug im 16. Bezirk in einer guten Wohnlage, 

mit einem guten (durchschnittlichen) Wohnwert - sind je Stockwerkslage  

€ 4.700,00/m² - € 5.300,00/m² Wohn-Nutzfläche in Ansatz zu bringen.  

 

Unter einem guten (durchschnittlichen) Wohnwert versteht man gute 

Ausstattung, insbesondere hinsichtlich Böden, Sanitäranlagen, moderner 

Heizsysteme und neuer technischer Infrastruktur. 

 

Dies laut Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 2025. 

 

Laut ImmoNetZT wurden folgende Werte ermittelt: 

 



49 

 

 
 



50 

 

 
 



51 
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Vergleichswerte für Eigentumswohnungen aus dem Jahr 2025 liegen gemittelt 

bei € 5.600,00/m² Wohnnutzfläche. 

 

Für die neugeschaffenen Dachgeschosswohnungen können aus meiner Sicht 

€ 6.300,00/m² in Ansatz gebracht werden. 

 

 

3) Berechnungen 

 

• Residualwertverfahren 1. und 2. Dachgeschoss 

 

Der Ausbau des Dachgeschosses ist mit € 3.900,00/m² Wohn-Nutzfläche in 

Ansatz zu bringen.  

 

Die bis dato erbrachten bzw. noch zu erbringenden Bauleistungen werden in 

der Gewerketabelle nach Prozenten gewichtet. 
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- Rohbau    25% 

- Zimmererarbeiten     6% 

- Spenglerarbeiten     1% 

- Fenster, Türen     5% 

- Zwischensumme   37% 

   Abschlag – 15% -   6% 

- SUMME    31% 

 

 

In allen bereits zuvor genannten Baukosten sind auch die Kosten wie Aufzug 

und Nebenflächen enthalten. 

 

Für Unvorhergesehenes werden 3 % der Fertigstellungskosten berechnet.  

 

Für Planung und örtliche Bauaufsicht werden 7,00 % der Baukosten 

veranschlagt, sonstige Baunebenkosten mit 3 %. 

 

Die Marketingkosten werden pauschal in der Höhe von € 10.000,00 und die 

Maklerkosten in der Höhe von 2 % des fiktiven Verkaufserlöses veranschlagt. 

 

Die Finanzierungskosten mit 5,00 % werden auf 1 Jahr kalkuliert. 

 

Der kalkulatorische Gewinnertrag des Bauträgers wird mit 10 % des 

Verkaufserlöses in Ansatz gebracht. 

 

Weitere Abzugsposten sind Finanzierungskosten. Die Finanzierungskosten 

bringe ich mit 5 %, 2 Jahre linear verteilt, in Ansatz. 

 

Für die verbleibenden 2 Jahre für die Fertigstellung sind auch entsprechende 

Abzinsungsfaktoren zu berechnen. 

 

Zusätzlich gibt es für den Käufer Erwerbsnebenkosten wie Notar und 

Rechtsanwalt, Gebühren Grunderwerbsteuer und die Grundbuchseintragung. 

 

Auch diese zuvor genannten Summen sind vom Verkaufserlös abzuziehen. 

 

Um den tragfähigen Grundwert am Bewertungsstichtag zu erhalten, muss das 

Residuum am Ende der Projektlaufzeit, als auch die Differenz aus Erlös minus 

Kosten, diskontiert werden. 

 

Zuzüglich der bereits erbrachten Bauleistungen ergibt sich dann der 

Verkehrswert zum Stichtag August 2025. 
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V. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert des teilausgebauten Dachgeschosses 1160 Wien, 

Seeböckgasse 43/Ecke Seitenberggasse 40, mit der Gst.Nr. 1790, EZ 1258, 

KG 01405 Ottakring, Bezirksgericht Hernals, beträgt somit gerundet 

 

€ 942.000,00 

=============== 

 

in Worten: Euro neunhundertzweiundvierzigtausend 00/100 

 

zum Bewertungsstichtag August 2025. 

 

 

VI. SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Gutachten umfasst 56 Seiten, mit einer Fotodokumentation im Anhang. 

 

Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 

so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 

 

Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 

 

Der Sachverständige 
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